
Sachgebiet 5/2/1 (Asyl-)Verfahrensrecht 

Normen AsylG § 78 Abs. 3 Nr. 3 
AsylG § 78 Abs. 4 Satz 4 
GG Art. 103 Abs. 1 
VwGO § 138 Nr. 3 
 

Schlagworte Erkenntnismittel 
Einführung in das gerichtliche Verfahren 
Gehörsverstoß 
Darlegungslast 

Leitsatz 
Werden in einem Urteil die tragenden Sachverhaltsfeststellungen allein auf unter Verstoß 
gegen Art. 103 Abs. 1 GG verwendete, nicht in das Verfahren eingeführte Erkenntnismittel 
gestützt, folgt aus dem Darlegungsgebot aus § 78 Abs. 4 Satz 4 AsylG nicht, dass sich der 
Zulassungsantrag mit dem Inhalt der verwendeten Erkenntnismittel auseinandersetzen 
müsste. Insbesondere ist in diesen Fällen kein Vortrag dazu erforderlich, was bei 
ausreichender Gewährung rechtlichen Gehörs vorgetragen worden wäre. 
   
VGH Baden-Württemberg Beschluss  vom 18.08.2017 A 11 S 1740/17 
Vorinstanz VG Stuttgart (Az. A 1 K 5589/16) 

 
 Vorblatt mit Leitsatz    VENSA-Blatt ohne Leitsatz 



 
A 11 S 1740/17 
 
 
 
 
 
 

VERWALTUNGSGERICHTSHOF 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

   
 B e s c h l u s s   

    
In der Verwaltungsrechtssache 
 
 
 
 

-  Kläger  - 
-  Antragsteller  - 

prozessbevollmächtigt: 
 
 
 

gegen 
 

Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch den Bundesminister des Innern, 
dieser vertreten durch den Leiter des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge - Außenstelle Reutlingen/Eningen u. A. -, 
Arbachtalstraße 6, 72800 Eningen, Az:  
 

-  Beklagte  - 
-  Antragsgegnerin  - 

 
 
wegen Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, Subsidiärer Schutz, Feststel-
lung von Abschiebungsverboten sowie Abschiebungsandrohung 
hier: Antrag auf Zulassung der Berufung 
 
 
 
hat der 11. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Funke-Kaiser, den Richter 
am Verwaltungsgerichtshof Dr. Hoppe und die Richterin am Verwaltungsge-
richt Baudis 
 
am 18. August 2017 
 
beschlossen: 
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Auf den Antrag des Klägers wird die Berufung gegen das Urteil des Verwal-
tungsgerichts Stuttgart vom 1. Juni 2017 - A 1 K 5589/16 - zugelassen, soweit 
die Klage auf Verpflichtung zur Zuerkennung subsidiären Schutzes und zur 
Feststellung des Vorliegens eines nationalen Abschiebungsverbots sowie ge-
gen die Abschiebungsandrohung abgewiesen worden ist. 
 
Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 
 
Die Kostenentscheidung bleibt der Endentscheidung vorbehalten. 
 

Gründe 
 

Der Antrag ist, soweit er zulässig ist, auch begründet. 

 

I. Unzulässig ist der Antrag auf Zulassung der Berufung, soweit er sich gegen 

die Abweisung der auf die Zuerkennung von Flüchtlingsschutz gerichteten 

Klage wendet. Denn insoweit setzt sich das Zulassungsvorbringen nicht mit 

den Urteilsgründen auseinander, was nach § 78 Abs. 4 Satz 4 AsylG geboten 

gewesen wäre. 

 

II. Im Übrigen ist der Antrag hingegen zulässig und begründet. Der Kläger 

macht mit seinem Zulassungsantrag den Anforderungen des § 78 Abs. 4 Satz 

4 AsylG entsprechend geltend, dass das angegriffene Urteil am Verfahrens-

mangel der Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör (§ 78 Abs. 3 

Nr. 3 AsylG, § 138 Nr. 3 VwGO) leidet. Der Verfahrensmangel, der sich auf 

die Beurteilung des geltend gemachten Anspruchs auf die Zuerkennung sub-

sidiären Schutzes sowie des insoweit hilfsweise geltend gemachten An-

spruchs auf die Feststellung eines nationalen Abschiebungsverbots und damit 

auch auf die angefochtene Abschiebungsandrohung bezieht, liegt auch vor. 

 

1. Art. 103 Abs. 1 GG gebietet, dass ein Urteil nur auf solche Tatsachen und 

Beweismittel (einschließlich Presseberichte und Behördenauskünfte) gestützt 

werden darf, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Nur bei einer Of-

fenlegung der Erkenntnisquellen über die der Entscheidungsfindung zugrunde 

gelegten tatsächlichen Umstände wird den Beteiligten eine effektive Prozess-

führung ermöglicht und die Gelegenheit eröffnet, durch Vortrag und Anträge 

auf die Zusammensetzung des Quellenmaterials Einfluss zu nehmen. Hieraus 

folgt im gerichtlichen Asylverfahren grundsätzlich die Pflicht des Gerichts, die 
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Erkenntnismittel, auf die es seine Entscheidung zu stützen beabsichtigt, in 

einer Weise zu bezeichnen und in das Verfahren einzuführen, die es den Ver-

fahrensbeteiligten ermöglicht, diese zur Kenntnis zu nehmen und sich zu 

ihnen zu äußern (OVG Nds, Beschluss vom 08.07.2014 - 13 LA 16/14 -      

InfAuslR 2014, 458). Lediglich auf offenkundige Tatsachen, die allen Beteilig-

ten gegenwärtig sind und von denen sie wissen, dass sie für die Entschei-

dung erheblich sein können, darf die Entscheidung auch ohne ausdrücklichen 

Hinweis gestützt werden. Für eine Einführung in das Verfahren reicht es dabei 

grundsätzlich aus, dass das Gericht den Beteiligten eine Liste der betreffen-

den Erkenntnismittel übersendet. Darüber hinaus ist es zulässig, Erkenntnis-

mittel in der Weise in das gerichtliche Verfahren einzuführen, dass die vom 

Gericht geführte Erkenntnismittelliste auf einer allgemein zugänglichen, den 

Beteiligten bekannten Internetseite veröffentlicht wird und denjenigen, die 

nicht über einen Internetzugang verfügen bzw. diesen nicht nutzen wollen, die 

Liste auf Anforderung gesondert zugeleitet und gleichzeitig angegeben wird, 

dass und wie die darin aufgeführten Erkenntnismittel beim Gericht eingese-

hen werden können (VGH Bad.-Württ, Beschluss vom 09.03.2017 - A 12 S 

235/17 -, NVwZ-RR 2017, 631; OVG Nds, Beschlüsse vom 08.07.2014, 

a.a.O., und vom 26.10.2004 - 8 LA 146/04 - NVwZ 2005, 605). Zu den ord-

nungsgemäß in das Verfahren einzuführenden Erkenntnismittel sind auch an-

dere Gerichtsentscheidungen zu rechnen, sofern sie nicht allein wegen ihrer 

rechtlichen Schlussfolgerungen, sondern (auch) im Hinblick auf ihre tatsächli-

chen Feststellungen zur Begründung herangezogen werden (VGH Bad.-Württ, 

Beschluss vom 09.03.2017 - A 12 S 235/17 -, NVwZ-RR 2017, 631; vgl. auch 

BVerwG, Urteil vom 08.02.1983 - 9 C 847.82 - juris Rn. 8; OVG Nds, Be-

schluss vom 08.07.2014, a.a.O.). 

 

2. Zu Recht rügt der Kläger, dass die im angefochtenen Urteil zur Begründung 

der Aussage, ihm drohe im Falle seiner Rückkehr in Afghanistan keine extre-

me Gefahrenlage, herangezogenen Gerichtsentscheidungen nicht in das Ver-

fahren eingeführt worden seien. Denn keines der Urteile ist in der Liste „Mate-

rialien über die Lage in Afghanistan (Stand März 2017)“, wie sie mit der La-

dung zum Termin zur mündlichen Verhandlung versandt worden ist, verzeich-

net. Ausweislich der Niederschrift über die mündliche Verhandlung sind über 



- 4 - 

die in dieser Liste verzeichneten Erkenntnismittel hinaus keine weiteren Er-

kenntnisse in das Verfahren eingeführt worden. Da die gesamte Sachverhalts-

feststellung des Gerichts zur Gefährdungslage allein auf der Auswertung von 

- nicht in das Verfahren eingeführten - Gerichtsentscheidungen beruht, ver-

stoßen die diesbezüglichen, sowohl § 4 AsylG als auch § 60 Abs. 5 und 7 

AufenthG betreffenden tatsächlichen Feststellungen insgesamt gegen den 

grundrechtsgleichen Anspruch des Klägers auf rechtliches Gehör. 

 

3. Der Kläger war nicht aufgrund des Darlegungsgebots aus § 78 Abs. 4 Satz 

4 AsylG gehalten, näher darzulegen, dass das Urteil auf dem Gehörsverstoß 

beruht, insbesondere musste sich das Zulassungsvorbringen weder mit den 

einzelnen Gerichtsentscheidungen und ihrem Inhalt auseinandersetzen noch 

musste der Kläger darlegen, was er vorgetragen hätte, wären die Erkenntnis-

mittel prozessordnungsgemäß in das Verfahren eingeführt worden.  

 

a) Es ist zu berücksichtigen, dass der Verfahrensmangel der Verletzung des 

Anspruchs auf rechtliches Gehör einen absoluten Revisionsgrund (§ 138 Nr. 3 

VwGO) darstellt und das Beruhen der Entscheidung auf dem Gehörsverstoß 

unwiderlegbar vermutet wird (Rudisile, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO, 

Stand: Oktober 2015, § 124 Rn. 62 m.w.N.). Auch wenn in der Rechtspre-

chung weit überwiegend dennoch gefordert wird, dass substantiiert darzule-

gen ist, was bei ausreichender Gewährung rechtlichen Gehörs vorgetragen 

worden wäre (vgl. zu § 133 VwGO Pietzner/Bier, in: Schoch/Schneider/Bier, 

VwGO, Stand: Mai 2010, § 133 Rn. 41 m.w.N.), folgt aus der Einstufung als 

absoluter Revisionsgrund jedenfalls, dass ein weiterer Vortrag im Zulas-

sungsverfahren zu der Frage, was der Kläger bei Gewährung rechtlichen Ge-

hörs vorgetragen hätte, dann nicht erforderlich ist, wenn der Verstoß nicht 

einzelne Feststellungen, sondern das Gesamtergebnis des Verfahrens betrifft 

(Rudisile, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO, Stand: Oktober 2015, § 124a 

Rn. 114). Das gleiche gilt, wenn es für den Verfahrensbeteiligten aufgrund der 

Eigenart des in Rede stehenden Verstoßes gegen den Anspruch auf Gewäh-

rung rechtlichen Gehörs objektiv unzumutbar ist, binnen der Rechtsmittelbe-

gründungsfrist Ausführungen darüber zu machen, was er im Falle einer ord-

nungsgemäßen Gewährung rechtlichen Gehörs vorgetragen hätte (vgl. VGH 
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Bad.-Württ., Beschluss vom 04.07.1997 - 13 S 973/97 -, NVwZ-RR 1998, 

687). 

 

b) Hier war es dem Kläger nicht zuzumuten, sich mit dem Inhalt der prozess-

ordnungswidrig verwendeten Erkenntnismittel während der Frist zur Begrün-

dung seines Zulassungsantrags zu beschäftigen. Denn der Gehörsverstoß 

besteht gerade darin, dass ihm die rechtzeitige Einsicht in und Beschäftigung 

mit den herangezogenen Gerichtsentscheidungen dadurch verwehrt worden 

ist, dass ihm bis zur Zustellung des vollständigen Urteils nicht bewusst gewe-

sen sein konnte, dass die entscheidungstragenden Sachverhaltsfeststellun-

gen vollständig auf Gerichtsentscheidungen gestützt sind, die nicht in der Er-

kenntnismittelliste bezeichnet sind und die also nicht zu den Erkenntnismitteln 

gehören, die - entsprechend dem Hinweis in der Ladung - „auf der Geschäfts-

stelle bzw. in der Bibliothek des Verwaltungsgerichts eigesehen werden [kön-

nen]“. In einem solchen Fall obliegt es dem Kläger nicht, sich innerhalb der 

Monatsfrist des § 78 Abs. 4 Satz 1 AsylG Kenntnis von allen herangezogenen 

Gerichtsentscheidungen zu verschaffen, diese durchzuarbeiten und sich - 

ebenfalls innerhalb der Monatsfrist - mit diesen auseinanderzusetzen, nach-

dem die Unkenntnis des Klägers gerade auf der Verletzung seines in Art. 103 

Abs. 1 GG verankerten Rechts durch das Verwaltungsgericht beruht. Eine 

abweichende Anforderung führte zu einer unzumutbaren und durch Sach-

gründe nicht zu rechtfertigenden Erschwerung des Zugangs zu dem in § 78 

Abs. 3 AsylG vorgesehenen Rechtsmittel, was mit Art. 19 Abs. 4 GG nicht 

vereinbar ist (vgl. zu den Anforderungen bei der Auslegung des Rechtsmittel-

zulassungsrechts: BVerfG (K), Beschluss vom 14.11.2016 - 2 BvR 31/14 -, 

NVwZ 2917, 231 Rn. 10). 

 

Von einer weiteren Begründung sieht der Senat ab (§ 78 Abs. 5 Satz 1 

AsylG). 

 

Die Kostenentscheidung bleibt der Endentscheidung vorbehalten. 

 

 

 



- 6 - 

Der Beschluss ist unanfechtbar. 

 

Soweit der Zulassungsantrag erfolgreich war, ergeht die folgende 

 
 

Belehrung über das zugelassene Rechtsmittel 
 

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses 

zu begründen. Die Begründung ist beim Verwaltungsgerichtshof Baden-

Württemberg, Schubertstraße 11, 68165 Mannheim oder Postfach 10 32 64, 

68032 Mannheim, einzureichen. Die Begründung muss einen bestimmten An-

trag sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung (Beru-

fungsgründe) enthalten. 

 

Für das Berufungsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof müssen sich die 

Beteiligten, außer in Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmäch-

tigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 

Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmäch-

tigte sind nur Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder 

staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaats der Europäischen Uni-

on, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt besit-

zen, zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts 

einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebilde-

ten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähi-

gung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt 

anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts ein-

schließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 

Zusammenschlüsse  vertreten lassen.  

 

Vor dem Verwaltungsgerichtshof sind auch die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 

7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen als Bevollmächtigte zu- 
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gelassen. Ein Beteiligter, der nach Maßgabe des § 67 Abs. 4 Sätze 3, 5 und 7 

VwGO zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten. 

 

Funke-Kaiser                         Dr. Hoppe                            Baudis 
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